
Akkreditierungsprozess und Notifizierungsprozess für den Bereich der Verordnung (EU) Nr. 2019/1009 vom 5. Juni 2019
mit Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf dem Markt

1.
Antragsphase

Programmprüfung

4. 
Begutachtungsphase

5.
Akkreditierungsphase

7.
Überwachungsphase

Antragstellung und -prüfung

• Antrag Programmprüfung (46 FB 
001)*

• Liste einzureichender Unterlagen 
(46 FB 002)*

• Kombinierte Checkliste (46 FB 
003)*

• DAkkS prüft Antrag auf 
Vollständigkeit

Auswahl der Begutachter
Verfahrensbezogen

• Systembegutachter DAkkS
• Fachbegutachter DAkKS 

deren Kompetenz mit BLE 
abgestimmt wurde 

Planung

• Beauftragung der 
Begutachter/
Terminabstimmung

• Erstellung eines 
Begutachtungsplans (75 FB 
001)*

AKA Entscheidung / 
Einvernehmen

• Prüfung aller 
Unterlagen und 
Bewertung der Berichte 
der System- und 
Fachbegutachter

• Entscheidung durch 
DAkkS (1 Entscheider) 
und BLE 

        (2 Entscheider)

CE + 
Kennzeichnung

Die zuständige 
Marktaufsichts-
behörde 
(Länder)

CESystem-Programmprüfung

• Systembegutachter der DAkkS 
prüft Erfüllung der 
Normanforderungen (ISO/IEC 
17065 und ISO/IEC 17067)

• Regel DAkkS zur Prüfung von 
Programmen (71 SD 0 016)*

Einvernehmen zur 
Programmbestätigung

Nach erfolgreicher Fach- und 
Systemprüfung Vorlage des DAkkS-
Berichtes mit Vorschlag zur Votum der 
Akkreditierungsentscheidung.

Dokumentenprüfung

• Prüfung aller eingereichter 
Unterlagen

• Bericht  (75 FB 009)*

Begehung der 
Konformitätsbewertungsstelle

• Feststellung von 
Abweichungen durch 
System- und 
Fachbegutachter

• Abarbeitung der 
Feststellungen durch 
Zertifizierungsstelle

• Bewertung der 
Abarbeitung durch 
System- und 
Fachbegutachter

Akkreditierungsurkunde

• Erstellung der Urkunde 
(Gültigkeit: maximal 5 
Jahre)

• Übermittlung an 
Zertifizierungsstelle 
und 
Notifizierungsbehörde 
(BLE)

Verzeichnis akkreditierter 
Stellen

Aufnahme in das Verzeichnis 
der DAkkS

Überwachung

• Regelmäßige 
Wiederholungs-
begutachtung der 
Zertifizierungsstelle

• Jährliche Überwachung 

Akkreditierung

Witnessing

• Witnessaudit

• Witnessbericht

• Feststellung von 
Abweichungen durch 
System- und 
Fachbegutachter

• Abarbeitung der 
Feststellungen durch 
Zertifizierungsstelle

• Bewertung der 
Abarbeitung durch System- 
und Fachbegutachter

Prozessschritt DAkkS

Prozessschritt Notifizierungsbehörde

Gemeinsamer Prozessschritt 

3. 
Antragsphase 

Akkreditierung /
Befugniserteilung

2.
Programmprüfung und 

Genehmigung der Kriterien

Antragstellung und -prüfung

• Antrag auf Akkreditierung 
und Befugniserteilung (72 
FB 001.1)*

• Anlage: Auskunft zur 
Information der Befugnis 
erteilenden Behörde (72 FB 
002)*

• Liste einzureichender 
Unterlagen (72 FB 
004.6_17065)*

Information an 
Notifizierungsbehörde (BLE) 

BLE erhält Information über 
Eingang eines Antrags und alle 
eingereichten Unterlagen

Information an 
Notifizierungsbehörde (BLE) 

BLE erhält Information über Eingang 
eines Antrags und alle eingereichten 
Unterlagen

Feststellung der 
Akkreditierungsfähigkeit

Feststellung der 
Akkreditierungsfähigkeit des 
Zertifizierungsprogramms durch den 
Programmausschuss DAkkS

Gewinnung + Ausbildung + 
Benennung der Begutachter

• Systembegutachter DAkkS

• Fachbegutachter DAkkS 
Verfahren gemäß ISO/IEC 17011

Einvernehmen mit BLE 

Fachbegutachter Düngeprodukte
Einvernehmen mit BLE zur Kompetenz

6.
Befugniserteilung / 

Notifizierung

Antrag der KBS auf die 
Notifizierung bei der BLE

Programmprüfung Akkreditierung

Begutachter

Prüfung und Bewertung 
des Antrages und der 
dazugehörigen Unterlagen

Informationsaustausch mit 
der DAkkS 

Befugniserteilung durch 
die BLE unter 
aufschiebender 
Bedingung / 
Notifizierungsent-
scheidung

Mitteilung an die EU-KOM 
über die 
Notifizierungsent-
scheidung via NANDO-
Datenbank

Abwarten der 2-Wochen-
Widerspruchsfrist: 
a) kein Widerspruch, dann 
Veröffentlichung der 
notifizierten Stelle in der 
NANDO-Datenbank 
b) Widerspruch der EU-
KOM oder eines 
Mitgliedstaates, dann Start 
des 
Stellungnahmeverfahrens

Überwachung bzw. 
regelmäßige Prüfung auf 
die Aufrechterhaltung der 
Befugniserteilung und ggf. 
Aussetzung/Entzug der 
Notifizierung

Überwachungstätigkeit Länder

8. Reakkreditierung

Befugnis / 
Notifizierung

Reakkreditierung

Die Konformitätsbewertungs-
stelle kann einen Antrag auf 
Reakkreditierung stellen.

(Verfahren wie ab 3.)

Stand: 11.02.2021
*Formularbezeichnung bezieht sich auf den Stand der Übersicht

ReakkreditierungÜberwachung

Informationsaustausch


